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Hier dürfte §4 Abs. 2 Nds. ArbZVO-Schule einschlägig sein. Demnach kann die
Unterrichtsverpflichtung einer Lehrkraft aus dienstlichen Gründen wöchentlich um bis zu vier
Stunden über- oder bis zur Hälfte unterschritten werden. Dabei ist darauf zu achten, dass Mehr-
und Minderzeiten am Schuljahresende den Umfang von 40 Unterrichtsstunden nicht
überschreiten. Insofern gibt es also relativ viel Spielraum, auch bei der Anrechnung von
"Negativstunden". Das können je nach Unterrichtseinsatz in Einzelwochen, in denen Klassen in
Praktika, auf Klassenfahrt o.ä. sind, also durchaus bis zu ca. 12 Stunden sein.

Der Ausgleich wiederum darf auch nicht so gestaltet werden, dass zulässige
Höchstarbeitszeiten überschritten werden. Man kann also nicht eine Lehrkraft in einer Woche
nur hälftig beschäftigen und diese Fehlstunden gleich in der nächsten Woche komplett
ausgleichen lassen.
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